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Alle Massnahmen dagegen,
die mit unnötigem Substanzverlust

oder mit einer Destabi-
lisierung verbunden sind,
haben zu unterbleiben.
Unbekümmertheit gegenüber der
einmaligen und nicht
reproduzierbaren historischen
Bausubstanz können wir uns -
theoretisch und praktisch-
nicht mehr leisten.
Die Geschossdecken im
Predigerchor, wie die Trennwand
zwischen ehemahgem Chor
und Kirchenschiff, sind massive

und sprechende Zeugen der
Profanierung von Kloster und
Kirche zur Zeit der Reformation.

Trennung und
unterschiedliche Nutzung der beiden

Räume hatten schhesshch
auch ihre unterschiedliche
Entwicklung zur Folge: Das
zur Zeit der Reformation noch
kleinere, romanische Kirchenschiff,

durch einen Lettner
vom Chor getrennt, wurde
1614 zu einem festlichen basi-
likalen Predigtraum mit stuk-
kiertem Tonnengewölbe
umgebaut - ein Raum, wie er
noch heute der Kirchenge-
meinde dient.
Der gotische Chor, für den
reformierten Gottesdienst
funktionslos geworden, wurde als

sechsgeschossiges Lagerhaus
für Getreide verwendet. Nach
1800 lagerte die Kantons- und
Universitätsbibliothek Teile
ihres Bestandes dort und
übernahm 1873 den Predigerchor
vollständig. Veranlasst durch
das Gewicht der Bücher und
die Feuergefahr ersetzte man
1919 die hölzernen Böden
durch Beton. Heute werden
die einzelnen Geschosse von
der Zentralbibliothek
unterschiedlich genutzt. Das Erdgeschoss

dient als Ausstellungsraum,

der Raum unter dem
Rippengewölbe als beliebter
Lese- und Studiensaal, die
Zwischengeschosse sind
Magazinräume.

Mit der geplanten Massnahme
würde man nicht nur einen
wertwollen frühbarocken und
intakten Kirchenraum in seiner

einheitlichen Gestaltung
zerstören, sondern auch die
Geschichte der Reformation
mit ihren Profanierungen um
eines ihrer wichtigsten noch
bestehenden Beispiele brin¬

gen. Und schliesslich würde
man mit der Ausräumung
auch die Zeugen einer fast
200jährigen Phase in der
Geschichte der Zürcher Bibliotheken

und Sammlungen
auslöschen.

Bausubstanz gefährdet
Aus dem technischen Gutachten

der archäologischen und
statischen Voruntersuchungen
geht hervor, dass die Gutachter

die Baumassnahmen
technisch und statisch für realisierbar

halten. Dies ist aber keine
generelle Unbedenklichkeits-
erklärung für Ausräumung
und Durchbruch. Die für die
Erhaltung des Predigerchores
vorrangige Überlegung ist
nicht die der technischen
Machbarkeit, sondern die
nach der Notwendigkeit und
Angemessenheit des baulichen
Eingriffs. Oberstes Ziel muss
dabei die Schadensfreiheit
sein. Der Predigerchor befindet

sich heute, dank der seit
Generationen bewährten
Bibliotheksnutzung, in einem
befriedigenden baulichen
Zustand, dem zurzeit keinerlei
Gefahr droht. Eingriffe in seine

Bausubstanz, noch dazu
mit nur vagen Nutzungsvorstellungen,

sind daher nicht zu
rechtfertigen. Die Beseitigung
der Böden und der barocken
Wand muss die Öffnungen im
gotischen Mauerwerk vergrös-
sern: sie lassen sich optisch,
d. h. kosmetisch, zwar schliessen,

faktisch bedeutet das
jedoch weiteren endgültigen Verlust

originaler Bausubstanz.
Hinter dem Freilegungs-
wunsch steht die Vorstellung,
dass man Geschichte rückgängig

machen und dass man sich
«seine» Geschichte aussuchen
und notfalls auch herstellen
kann. Die nach ähnlichen
Vorstellungen unter dem Motto

der Stilreinheit und Stileinheit

bereits im 19. Jahrhundert
durchgeführten
Kirchenrestaurierungen wurden von
Zeitgenossen wie John Ruskin,
später von Denkmalpflegern
der Jahrhundertwende scharf
kritisiert. Hauptpunkte ihrer
Kritik waren:
• die Vernichtung jüngerer
Geschichts- und
Kunstgeschichtszeugen, die weniger

geschätzt werden als die älteren;

• die Herstellung von sterilen
und geschichtslosen Formen
und Oberflächen;
• die bauliche Umsetzung der
Vorstellung eines zumeist
nicht nachweisbaren
«ursprünglichen» Idealzustandes;
• die Zerstörung der Patina,
als «Würdeform» und
materiellem Beleg des tatsächlichen
Alters.
Schon heute beurteilt kaum
mehr jemand die 1943 nach
dieser Vorstellung erfolgte Pu-

riflzierung der Wasserkirche
als geglückt, bei der barocke
Galerien und Bibliothekseinbauten

zerstört wurden, um
einem kärghchen, «gotischen»
Raum Platz zu machen.

Wider «Korrekturen»
Unsere Denkmäler sind mehr
als nur Kulisse für das
Altstadterlebnis oder für eine
stimmungsvolle Kulturdarbietung

- vorausgesetzt, dass wir
ihre historische Botschaft
erhalten und zu lesen verstehen.
Diese steckt aber weniger in
einem wieder hergestellten,
gotischen Raumgefühl als in
der authentischen Bausubstanz,
im Mauergefüge, im Mörtel,
im Verputz und in der gefass-
ten Oberfläche. Das authentische,

nicht das wieder
aufgeführte Denkmal ist Denkmal
einer vergangenen Epoche,
dessen vielfältige Informationen

auch nachfolgenden
Generationen noch zur Verfügung

stehen sollen. Grandiose
Raum- und Lichtvisionen lassen

sich auf verschiedene Weise

umsetzen, so etwa in
Bildern, Dekorationen, Modellen
oder auch in einem neuen Bau.
Am schutzwürdigen Monument

indes sollten sie nicht
realisiert werden, wenn das,
wie beim Predigerchor zu
erwarten, mit weiteren Verlusten

historischer Substanz
verbunden ist. Aufgabe der
Denkmalpflege ist es nicht, die
Zeugen der Geschichte
nachträglich zu korrigieren oder zu
verschönern, sondern für ihre
möglichst ungeschmälerte
Erhaltung und Erforschung zu
sorgen.

Prof. Dr. Georg Morsch

A Chillon
Par 21 voix contre 20, le Conseil
communal de Veytaux a rejeté un
plan de lotissement prévoyant la
construction de huit maisons dans
l'immédiate proximité du château
de Chillon. Une pétition avait été
lancée en 1985 contre ce projet.

Subventions en retard
Lors de sa session d'automne, le
Conseil national a voté sans opposition

deux motions intéressant le

patrimoine. Elles exigent du Conseil

fédéral des propositions sur le

moyen de verser dans les trois ans
le grand nombre de subventions
de restauration encore en suspens
(à fin 1986: 107 millions de

francs!). Elles demandent en outre
un nouveau système de financement

en ce domaine.

«Rustici»: espoir?
Les «rustici» tessinois seront
désormais mieux protégés et resteront
en mains de propriétaires tessinois.

Afin de contrer la forte
demande émanant de personnes
étrangères au canton et la
transformation de ces maisons traditionelles,

le Conseil d'Etat va prendre

un décret approprié. Des
subventions cantonales permettront
de rendre à nouveau utilisables les
«rustici» dignes de conservation,
sans altération de leur substance
historique.

«Grande Cariçaie»
Les cantons de Fribourg et Vaud,
ainsi que la Ligue suisse pour la
protection de la nature et le WWF
Suisse, ont conclu un nouvel
accord sur la protection de la rive
sud du lac de Neuchâtel. Il assure
notamment la couverture financière

de l'entretien de cette vaste
roselière.
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